Antrag um Zustellung eines SUISA-Ausweises
Angaben zur Formation 

	Name der Formation:
	     

	Bezugsperson (Name/Vorname):
	     

	Strasse:
	     

	PLZ/Ort:
	     

	Telefon (Privat):
	     
	Telefon (Geschäft):      

	E-Mail:
	     

	Anzahl Musiker:       
	Anzahl öffentliche Auftritte pro Jahr:      

	Durchschnittliche Gage pro Auftritt:
	CHF       

	Es werden Tanz- und Unterhaltungsanlässe veranstaltet:
	 FORMCHECKBOX 
  ja     
	 FORMCHECKBOX 
  nein

	Neben den Tanz- und Unterhaltungsanlässen werden auch Konzerte veranstaltet:
	 FORMCHECKBOX 
  ja     
	 FORMCHECKBOX 
  nein


Angaben zur Musikgattung

	 FORMCHECKBOX 
 Ländler
	 FORMCHECKBOX 
 Schlager
	 FORMCHECKBOX 
 Ländler/Schlager
	 FORMCHECKBOX 
 Rock/Pop
	 FORMCHECKBOX 
 andere (nähere Bezeichnung)       


Der/die Unterzeichnende wünscht die Zustellung eines SUISA-Ausweises. Sie/er verpflichtet sich, der SUISA

· einmal jährlich Verzeichnisse der Musikwerke, so genannte Stammrepertoires, zuzustellen. Es können sowohl Stammrepertoires für Tanz- und Unterhaltungsanlässe als auch Konzert-Stammrepertoires ein-gereicht werden. Das Konzert-Stammrepertoire eignet sich für Musiker und Bands nur dann, wenn sie an ihren Konzerten grundsätzlich das gleiche Repertoire spielen. Sollte sich das Repertoire der aufgeführten Musikstücke von Konzert zu Konzert ändern, so ist für jeden Auftritt ein Programmformular einzureichen.
· einmal jährlich die neu ins Repertoire aufgenommenen Werke und so genannten Erfolgsstücke zu melden.

· nach jedem Auftritt ein ausgefülltes Meldeformular einzusenden. Wenn Sie Musik im engen Familien- und Freundeskreis spielen, beispielsweise an einer Geburtstags- oder Hochzeitsfeier, brauchen Sie dies nicht zu melden. Sobald Musik aber ausserhalb des privaten Rahmens gespielt wird, ist die Zustellung eines Meldeformulars erforderlich.

Wichtig:

· Für länger dauernde Engagements in Gastgewerbebetrieben sind die Programmhefte für Berufsorchester auszufüllen und einzusenden.

· Die Aufführungsmeldung von Musiker bzw. Formationen entbindet den Veranstalter nicht von der Pflicht, seine Anlässe im Voraus bei der SUISA anzumelden und eine Entschädigung für urheberrechtlich geschützte Musik zu bezahlen.

· Mit der Rücksendung des SUISA-Ausweises kann diese Verpflichtung jederzeit wieder aufgehoben werden.

	Ort und Datum:      
	Unterschrift:
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